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Bayerisches Ministerialblatt 
BayMBl. 2021 Nr. 713 1. Oktober 2021

Corona-Pandemie: Rahmenkonzept Clubs und Diskotheken 

Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für  
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und für Gesundheit und Pflege 

vom 30. September 2021, Az. 71-4800a/259/1 und G53p-G8390-2021/5396-23 

Zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) wird vorbehaltlich des Erlasses schärferer Maßnahmen bei 
erhöhter Belastung des Gesundheitssystems (sog. Krankenhausampel) folgendes Rahmenkonzept für die 
Öffnung der Clubs und Diskotheken sowie für betriebliche Schutz- und Hygienekonzepte der Betriebe 
bekannt gemacht: 

1. Organisatorisches

1.1 Die Betriebe erstellen ein individuelles Infektionsschutzkonzept unter Berücksichtigung von 
Mitarbeitern und Gästen und unter Beachtung der geltenden Rechtslage sowie der 
arbeitsmedizinischen Schutz- und Vorsorgeregelungen. Das individuelle Infektionsschutzkonzept 
ist auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

1.2 Die Betriebe schulen ihre Mitarbeiter (innerbetriebliche Maßnahmen) und berücksichtigen dabei 
deren speziellen Arbeits- und Aufgabenbereich, ihre Qualifikation und sprachlichen Fähigkeiten. 
Die Mitarbeiter werden über den richtigen Umgang mit Gesichtsmasken und allgemeinen 
Hygienevorschriften informiert und geschult. Mitarbeiter mit COVID-19-assoziierten Symptomen 
(z. B. unspezifische Allgemeinsymptome, akute respiratorische Symptome jeglicher Schwere, 
Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn) dürfen nicht arbeiten. 

1.3 Die Betriebe kommunizieren die Notwendigkeit der Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen an 
ihre Gäste. Gegenüber Gästen, die die Vorschriften nicht einhalten, wird konsequent vom 
Hausrecht Gebrauch gemacht. 

1.4 Die Betriebe kontrollieren die Einhaltung des individuellen Infektionsschutzkonzepts seitens der 
Mitarbeiter und – soweit möglich – Gäste und ergreifen bei Verstößen entsprechende 
Maßnahmen. 

2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln

2.1 Nach Möglichkeit soll die Bewegungsrichtung beim Betreten und Verlassen von Tischen und 
Räumen vorgegeben sein. 

2.2 Der Zugang zu Clubs und Diskotheken darf ohne Rücksicht auf die 7-Tage-Inzidenz außerhalb 
einer zur Durchführung nötigen beruflichen oder gemeinwohldienlichen ehrenamtlichen Tätigkeit 
nur durch solche Personen erfolgen, die im Sinne des § 2 Nr. 2, 4, 6 SchAusnahmV geimpft, 
genesen oder getestet sind. Beschäftigte mit Kundenkontakt, die keinen Impf- oder 
Genesenennachweis vorlegen, müssen dabei einen entsprechenden Testnachweis an 
mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche vorlegen. Von getesteten Personen ist ein 
schriftlicher oder elektronischer negativer Testnachweis hinsichtlich einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 aufgrund eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels 
weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stunden 
durchgeführt wurde, zu erbringen, der im Übrigen den Bestimmungen der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung entspricht. Ist nach der jeweils gültigen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) ein Test vor Betreten des Betriebs 
erforderlich, richten sich die Voraussetzungen nach Nr. 4. 
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Der Betreiber bzw. eine durch ihn beauftragte Person ist zur Überprüfung der Impf-, Genesenen- 
oder Testnachweise verpflichtet, sofern diese Nachweise aufgrund rechtlicher Vorgaben 
erforderlich sind. 

2.3 Ausschluss vom Besuch der Clubs und Diskotheken: 

– Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, 

– Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen, 

– Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, 
Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere). 

Die Gäste sind vorab in geeigneter Weise über diese Ausschlusskriterien zu informieren (z. B. 
durch Aushang). Sollten Gäste in einem Betrieb während des Aufenthalts Symptome entwickeln, 
haben diese umgehend den Betrieb zu verlassen. 

Gäste brauchen aufgrund der strengen Zugangsregelung keine Gesichtsmaske zu tragen. Für 
das Personal gelten die Anforderungen des Arbeitsschutzrechts. Insbesondere hat der 
Arbeitgeber auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz in 
Verbindung mit dem Hygienekonzept nach § 2 Corona-Arbeitsschutzverordnung das Erfordernis 
einer Maskenpflicht für seine Mitarbeiter zu bewerten. Die Maskenpflicht entfällt jedenfalls für das 
Personal ohne Kundenkontakt an einem festen Sitz-, Steh- oder Arbeitsplatz, soweit zuverlässig 
ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen gewahrt wird, die nicht dem eigenen 
Hausstand angehören. Ein fester Sitz-, Steh- oder Arbeitsplatz ist ein Platz, der vom zuständigen 
Verantwortlichen zugewiesen worden ist (beispielsweise ein nur in der Küche eingesetzter 
Mitarbeiter; nicht jedoch Servicepersonal, soweit es in Kontakt mit Gästen kommt). 
Weitergehende Pflichten zum Tragen von Gesichtsmasken bleiben unberührt. 

2.4 Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles 
unter Gästen oder Personal zu ermöglichen, werden Name, Vorname, Anschrift, eine sichere 
Kontaktinformation (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) sowie der Zeitraum des Aufenthaltes 
von jedem Gast für die Dauer von vier Wochen gespeichert. Die Erhebung der Kontaktdaten 
kann auch in elektronischer Form erfolgen, soweit dabei eine hinreichend präzise Dokumentation 
der Daten sichergestellt ist. Bei der Datenerhebung sind die jeweils aktuellen 
infektionsschutzrechtlichen Vorgaben zu beachten. Die erhobenen Daten sind stichprobenartig 
darauf zu überprüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob diese 
offenkundig falsche Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). Gegebenenfalls sind die Gäste zur 
Nachbesserung bzw. Korrektur aufzufordern. Eine Übermittelung dieser Informationen darf 
ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den zuständigen 
Gesundheits- und Infektionsschutzbehörden erfolgen. Die Dokumentation ist so zu verwahren, 
dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger 
Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt 
sind. Die Daten sind nach Ablauf von vier Wochen zu vernichten. Die Gäste sind bei Erhebung 
der Daten entsprechend den Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß 
Art. 13 DSGVO in geeigneter Weise zu informieren. 

2.5 Bei Live-Auftritten von Darbietenden entfällt die im Rahmenkonzept für kulturelle Veranstaltungen 
vorgesehene Maskenpflicht für Gäste und Darbietende nur dann, wenn auch die Darbietenden 
den Nachweis erbringen, dass sie geimpft oder genesen sind oder einen schriftlichen oder 
elektronischen negativen Testnachweis hinsichtlich einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 aufgrund eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels weiterer 
Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt 
wurde, erbringen. Arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt. 

2.6 Gästen und Mitarbeitern werden ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, 
Einmalhandtücher oder funktionstüchtige Endlostuchrollen und ggf. Händedesinfektionsmittel 
(Wirkbereich mindestens „begrenzt viruzid“) bereitgestellt. Mitarbeiter werden zum richtigen 
Händewaschen geschult. Sanitäre Einrichtungen sind mit Seifenspendern und 
Einmalhandtüchern oder funktionstüchtigen Endlostuchrollen auszustatten. Trockengebläse sind 
außer Betrieb zu nehmen, eine Ausnahme gilt für elektrische Handtrockner mit HEPA-Filterung. 
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2.7 Jeder Betrieb muss über ein Reinigungskonzept nach HACCP verfügen, das zusätzlich die 
Nutzungsfrequenz von Kontaktflächen, z. B. Türgriffen, berücksichtigen muss. 

2.8 Das individuelle Infektionsschutzkonzept hat für alle geschlossenen Räumlichkeiten zwingend ein 
Lüftungskonzept zu enthalten. Sicherzustellen sind die für ein infektionsschutzgerechtes Lüften 
notwendigen Luftwechselraten. Beim Betrieb von Lüftungsanlagen und Raumlufttechnischen 
Anlagen (RLT-Anlagen) ist sicherzustellen, dass diese infektionsschutzgerecht betrieben werden. 
Die optimale Funktionsfähigkeit des Lüftungssystems insbesondere im Hinblick auf die Zuführung 
von einem möglichst hohen Anteil an (Außen-)Frischluft während des Betriebs und die 
Wirksamkeit und Pflege von Filteranlagen ist zu gewährleisten. Verwiesen wird auf die 
diesbezüglichen Empfehlungen des Umweltbundesamtes (UBA) und der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Es sind die jeweils aktuellen Empfehlungen zu 
berücksichtigen.  

Die einschlägigen Bestimmungen des Arbeitsstättenrechts ASR A3.6 „Lüftung“ und Abschnitt 
4.2.3 „Lüftung“ der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel sind zu beachten. 

2.9 Die Aufbewahrung und Reinigung von Arbeitskleidung sowie die sonstige Wäschereinigung 
(z. B. Tisch-und Bettwäsche) erfolgen unter Beachtung des Arbeitsschutzstandards und der 
Hygienestandards. 

3. Umsetzung der Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Gäste im betrieblichen Ablauf 

3.1 Vor Betreten des Betriebs: 

3.1.1 Die Gäste sind darauf hinzuweisen, dass bei Vorliegen von Symptomen einer akuten 
Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber eine Bewirtung nicht möglich ist. 

3.1.2 Die Gäste sind über die Reinigung der Hände unter Bereitstellung von 
Desinfektionsmöglichkeiten oder Handwaschgelegenheiten mit Seife und fließendem Wasser zu 
informieren. 

3.2 Bewirtung: 

3.2.1 Betriebsinterne Prozesse werden dahingehend angepasst, dass der Kontakt zum Gast auf das 
Nötige reduziert wird. 

3.2.2 Der Abstand zwischen Servicepersonal und Gästen sollte ebenfalls 1,5 m betragen. Zur 
Sicherstellung des empfohlenen Mindestabstands zwischen Gast und Servicepersonal sind auch 
Abstriche im Service hinzunehmen. 

3.2.3 Bei den Serviceprozessen wird darauf geachtet, dass Speisen und Getränke ohne zusätzliche 
Gefährdung zum Gast gehen. 

3.2.4 Die allgemeinen Hygieneregeln sind bei der Anlieferung, Einlagerung und Verarbeitung von 
Lebensmitteln einzuhalten. 

3.2.5 In den Küchen sowie allen anderen Arbeitsbereichen sollte – soweit möglich – zwischen den 
Mitarbeitern ein Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten werden. Im Hinblick auf die 
Notwendigkeit für Mitarbeiter, eine Gesichtsmaske zu tragen, sind die arbeitsschutzrechtlichen 
Bestimmungen und die Regelungen der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
zu beachten. Betriebe haben die Arbeitsorganisation und Posteneinteilung so zu gestalten, dass 
Mindestabstände eingehalten werden können, ggf. kann das Speisenangebot darauf abgestimmt 
werden. Weitergehende Pflichten zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes 
bleiben unberührt. 

3.2.6 Bei Spülvorgängen wird gewährleistet, dass die vorgegebenen Temperaturen erreicht werden, 
um eine sichere Reinigung des Geschirrs und der Gläser sicherzustellen. 

3.2.7 Gästetoiletten werden regelmäßig gereinigt. Es wird sichergestellt, dass Flüssigseife, 
Einmalhandtücher oder eine funktionstüchtige Endlostuchrolle und ggf. Händedesinfektionsmittel 
(Wirkbereich mindestens „begrenzt viruzid“) zur Verfügung stehen. Gäste werden über richtiges 
Händewaschen (Aushang) und Abstandsregelungen auch im Sanitärbereich informiert. 

3.2.8 Laufwege der Gäste sollten nach den örtlichen Möglichkeiten geplant und vorgegeben werden. 
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4. Testung 

4.1 Testabhängige Angebote können nur unter Vorlage eines Testnachweises wahrgenommen 
werden. Sehen die infektionsschutzrechtlichen Regelungen (BayIfSMV) einen Testnachweis für 
die Inanspruchnahme des Angebots vor, sind die entsprechenden Vorgaben hinsichtlich der 
zulässigen Testverfahren umzusetzen. Dabei dürfen nur zugelassene Produkte zur Anwendung 
kommen, die definierte Standards erfüllen (siehe die Informationen des Bundesinstituts für 
Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM). Zu möglichen Ausnahmen von etwaigen 
Testerfordernissen wird auf die jeweils aktuell geltenden infektionsschutzrechtlichen Vorgaben 
verwiesen. 

4.2 Zur Gestaltung und Gültigkeit der anerkannten Testnachweise gelten die jeweils aktuellen 
bundes- oder landesrechtlichen Vorgaben. Nach den aktuell in Bayern geltenden 
infektionsschutzrechtlichen Vorgaben ist ein schriftlicher oder elektronischer negativer 
Testnachweis hinsichtlich einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufgrund eines 
PCR-Tests, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde, zu erbringen, der im Übrigen den 
Bestimmungen der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) 
entspricht. 

4.3 Organisation 

Die Gäste sollten vorab auf geeignete Weise (ggf. beispielsweise bei Reservierung) auf die 
Notwendigkeit zur Vorlage eines Testnachweises hingewiesen werden. 

Die Testung kann nur mittels PCR-Test durchgeführt werden. Sie kann in lokalen Testzentren 
oder Arztpraxen erfolgen. Hierbei wird dann ein Testnachweis durch das Testzentrum bzw. die 
Arztpraxis ausgestellt und vor Wahrnehmung des testabhängigen Angebots vorgezeigt. 

4.4 Ausgestaltung des zu überprüfenden/auszustellenden Testnachweises 

Mangels verbindlicher Vorgaben durch den Bund gibt es ein bayerisches Formular mit 
empfehlendem Charakter. Mindestinhalt ist: Name und Anschrift der Teststelle, Name, Anschrift 
und Geburtsdatum der getesteten Person, Name des verwendeten Tests, Hersteller des Tests, 
Art des Tests (PCR-Test, PCR-SchnelltestAntigen-Schnelltest oder Antigen-Selbsttest unter 
Aufsicht), Testdatum und Testuhrzeit, Kontext, in dem die Testung erfolgt ist (Vor-Ort-Test, 
betriebliche Testung, Testung durch Leistungserbringer im Sinne des § 6 Abs. 1 TestV), 
Testergebnis, Datum der Mitteilung des Testergebnisses, Stempel der Teststelle, Unterschrift der 
verantwortlichen Person. 

4.5 Ausnahmen für geimpfte und genesene Personen 

Geimpfte bzw. genesene Personen können vor der Nutzung eines testabhängigen Angebots 
alternativ zu einem Testnachweis einen Impfnachweis bzw. einen Genesenennachweis im Sinne 
der SchAusnahmV vorlegen. 

Gemäß § 2 Nr. 2 der SchAusnahmV sind geimpfte Personen asymptomatische Personen, die im 
Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises sind. Nach § 2 Nr. 3 der SchAusnahmV ist ein 
Impfnachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung gegen 
das Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder 
spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrundeliegende 
Schutzimpfung mit einem oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse 
www.pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten Impfstoffen erfolgt ist, und 

a) entweder aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse 
www.pei.de/impfstoffe/covid-19 veröffentlichten Anzahl von Impfstoffdosen, die für eine 
vollständige Schutzimpfung erforderlich ist, besteht und seit der letzten erforderlichen 
Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind oder 

b) bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfstoffdosis besteht. 

Außerdem gelten Personen, bei denen nach einem gesichert positiven SARS-CoV-2-Antikörper- 
Nachweis eine Impfstoffdosis verabreicht wurde, ebenfalls als vollständig geimpfte Personen. 
Der labordiagnostische Befund der Antikörper-Testung soll in einem nach der Richtlinie der 

http://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
http://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
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Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen 
(RiLiBÄK) arbeitenden und nach DIN EN ISO 15189 akkreditierten Labor erhoben worden sein.  

Gemäß § 2 Nr. 4 SchAusnahmV sind genesene Personen asymptomatische Personen, die im 
Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises sind. Nach § 2 Nr. 5 der 
SchAusnahmV ist ein Genesenennachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer 
vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, 
italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die 
zugrundeliegende Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, 
PoC-PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist und 
mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt. 

Sowohl genesene als auch geimpfte Personen dürfen keine typischen Symptome einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Atemnot, neu auftretenden Husten, Fieber und Geruchs- 
oder Geschmacksverlust aufweisen. Bei ihnen darf zudem keine aktuelle Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen sein. 

5. Überprüfung der vorzulegenden Nachweise  

Nach der 14. BayIfSMV sind Betreiber zur Überprüfung der vorzulegenden Impf-, Genesenen- 
oder Testnachweise verpflichtet. Ist vom Betreiber ein Infektionsschutzkonzept zu erstellen, hat 
dieses Ausführungen zu enthalten, wie eine Überprüfung effektiv sichergestellt werden kann. Die 
Nachweise sind, soweit es die räumliche Situation zulässt, möglichst vor Betreten des Betriebs 
vollständig zu kontrollieren. Im Rahmen der Überprüfung ist eine Einsicht durch den Anbieter, 
Veranstalter oder Betreiber in den vorgelegten Nachweis mit anschließender 
Plausibilitätskontrolle ausreichend. Sollten an der Identität der betroffenen Person Zweifel 
bestehen, hat sich diese durch amtliche Ausweisdokumente zu legitimieren, sodass auch die 
persönliche Identität abgeglichen werden kann. Eine Dokumentation der entsprechenden Daten 
der Gäste, Besucher oder Nutzer ist nicht erforderlich. 

Bei dem Verdacht einer Unrichtigkeit bzw. Ungültigkeit des vorgelegten Nachweises ist der 
Einlass zu verwehren. 

6. Arbeitsschutz für das Personal 

6.1 Für Beschäftigte im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes gelten die Anforderungen des 
Arbeitsschutzrechts, insbesondere die der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-
ArbSchV). 

Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz grundsätzlich die Verpflichtung, die Gefahren 
für die Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten am Arbeitsplatz zu beurteilen 
(sogenannte Gefährdungsbeurteilung) und Maßnahmen hieraus abzuleiten. Im Rahmen der 
Pandemieplanung (Bevölkerungsschutz) hat der Arbeitgeber gegebenenfalls weitere 
Maßnahmen zu ermitteln und durchzuführen. Dabei sind die Vorgaben des Arbeitsschutzes und 
die jeweils aktuellen arbeitsschutzrechtlichen Regelungen umzusetzen (z. B. SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzverordnung, SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel). 

6.2 Eine Gefährdungsbeurteilung kann im konkreten Fall immer nur vor Ort durch den Arbeitgeber 
mit entsprechender Fachexpertise für eine spezielle Tätigkeit erfolgen. 

6.3 Im Bereich des Arbeitsschutzes gilt generell das TOP-Prinzip, d. h. dass technische und 
organisatorische Maßnahmen vor persönlichen Maßnahmen (z. B. persönliche Schutzausrüstung 
(PSA)) ergriffen werden müssen. Der Einsatz von PSA muss abhängig von der 
Gefährdungsbeurteilung erfolgen. 

6.4 Die Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zum 
Mutterschutz im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 sind zu 
beachten. 
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6.5 Informationen für die Mitarbeiter über Maßnahmen zur Reduktion des Infektionsrisikos sollen 
durch entsprechende Aushänge und Bekanntmachungen in den Umkleiden und Sozialräumen 
bereitgestellt werden. Das Personal muss entsprechend in regelmäßigen Abständen zu Risiko, 
Infektionsquellen und Schutzmaßnahmen (z. B. Abstand, Hygiene, Maskentragen) unterwiesen 
werden. 

7. Schlussbestimmungen 

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2021 in Kraft.  

Dr. Ulrike W o l f  
Ministerialdirektorin 

Dr. Winfried B r e c h m a n n  
Ministerialdirektor 
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